
KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 25. Mai 2007

über die Nichtaufnahme von Fenitrothion in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und
den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2007) 2164)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2007/379/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
kann ein Mitgliedstaat während eines Zeitraums von
zwölf Jahren ab der Bekanntgabe der genannten Richt-
linie zulassen, dass Pflanzenschutzmittel in Verkehr ge-
bracht werden, die nicht in Anhang I der genannten
Richtlinie aufgeführte Wirkstoffe enthalten und zwei
Jahre nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Richtlinie
bereits im Handel sind und die nach und nach im Rah-
men eines Arbeitsprogramms geprüft werden.

(2) Mit den Verordnungen (EG) Nr. 451/2000 (2) und (EG)
Nr. 703/2001 (3) der Kommission mit Durchführungsbe-
stimmungen für die zweite Stufe des Arbeitsprogramms
gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
wird die Liste der Wirkstoffe festgelegt, die im Hinblick
auf ihre mögliche Aufnahme in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG bewertet werden sollen. Diese Liste enthält
Fenitrothion.

(3) Die Auswirkungen von Fenitrothion auf die menschliche
Gesundheit und auf die Umwelt wurden gemäß den Be-
stimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 451/2000 und
(EG) Nr. 703/2001 für eine Reihe von durch den An-
tragsteller vorgeschlagenen Anwendungen geprüft. Darü-
ber hinaus werden in den genannten Verordnungen die
berichterstattenden Mitgliedstaaten bestimmt, die gemäß
Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 451/2000
die jeweiligen Risikobewertungsberichte und Empfehlun-
gen an die Europäische Behörde für Lebensmittelsicher-
heit (EFSA) übermitteln. Für Fenitrothion war das Ver-
einigte Königreich berichterstattender Mitgliedstaat, und
alle relevanten Informationen wurden am 4. November
2003 übermittelt.

(4) Der Bewertungsbericht wurde einem Peer-Review durch
die Mitgliedstaaten und die EFSA in der Arbeitsgruppe
„Bewertung“ unterzogen und der Kommission am 13.
Januar 2006 in Form des wissenschaftlichen Berichts
der EFSA zum Peer-Review der Risikobewertung von Pes-
tiziden mit dem Wirkstoff Fenitrothion vorgelegt (4). Die-
ser Bericht wurde von den Mitgliedstaaten und der Kom-
mission im Rahmen des Ständigen Ausschusses für die
Lebensmittelkette und Tiergesundheit geprüft und am 14.
Juli 2006 in Form des Beurteilungsberichts der Kommis-
sion über Fenitrothion abgeschlossen.

(5) Bei der Prüfung dieses Wirkstoffs wurden einige bedenk-
liche Aspekte ermittelt. Anhand der verfügbaren Informa-
tionen lässt sich nicht nachweisen, dass die erwartete
Exposition von Anwendern und Arbeitern vertretbar ist.
Darüber hinaus kann die erwartete akute Verbraucherex-
position wegen der unzureichenden Informationen über
die Auswirkungen bestimmter Abbauprodukte, die in un-
verarbeiteten oder verarbeiteten Erzeugnissen vorhanden
sein können, nicht als vertretbar betrachtet werden, so
dass auf der Grundlage der vorliegenden Informationen
nicht gefolgert werden konnte, dass Fenitrothion die für
die Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG
erforderlichen Kriterien erfüllt.
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(6) Die Kommission forderte den Antragsteller auf, zu den
Ergebnissen des Peer-Review Stellung zu nehmen und
anzugeben, ob er seinen Antrag auf Zulassung des
Wirkstoffes aufrechterhalten will oder nicht. Die darauf-
hin vom Antragsteller vorgelegte Stellungnahme wurde
eingehend geprüft. Die Bedenken konnten jedoch trotz
der vom Antragsteller vorgebrachten Argumente nicht
ausgeräumt werden, und anhand der Bewertungen, die
auf der Grundlage der eingereichten und auf den EFSA-
Expertensitzungen geprüften Informationen vorgenom-
men wurden, konnte nicht nachgewiesen werden, dass
davon auszugehen ist, dass Fenitrothion enthaltende
Pflanzenschutzmittel unter den vorgeschlagenen Anwen-
dungsbedingungen die Anforderungen gemäß Artikel 5
Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie 91/414/EWG
generell erfüllen.

(7) Fenitrothion sollte daher nicht in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgenommen werden.

(8) Es sollten Maßnahmen getroffen werden, um sicherzu-
stellen, dass bestehende Zulassungen für fenitrothionhal-
tige Pflanzenschutzmittel binnen eines festgelegten Zeit-
raums widerrufen und nicht verlängert werden und dass
keine neuen Zulassungen für derartige Pflanzenschutz-
mittel erteilt werden.

(9) Wird von den Mitgliedstaaten eine Frist für die Beseiti-
gung, die Lagerung, das Inverkehrbringen und die Ver-
wendung bestehender Lagervorräte von fenitrothionhalti-
gen Pflanzenschutzmitteln eingeräumt, so darf sie nicht
länger als zwölf Monate betragen, damit die Verwendung
der Lagervorräte auf eine weitere Vegetationsperiode be-
grenzt ist.

(10) Diese Entscheidung steht etwaigen Maßnahmen nicht
entgegen, die die Kommission in Bezug auf diesen Wirk-
stoff im Rahmen der Richtlinie 79/117/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1978 über das Verbot des Inverkehr-
bringens und der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln,
die bestimmte Wirkstoffe enthalten (1), zu einem späteren
Zeitpunkt treffen könnte.

(11) Diese Entscheidung steht der Einreichung eines Antrags
für Fenitrothion gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie
91/414/EWG im Hinblick auf eine mögliche Aufnahme
in deren Anhang I nicht entgegen.

(12) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus-
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Fenitrothion wird nicht als Wirkstoff in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgenommen.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass

a) Zulassungen von fenitrothionhaltigen Pflanzenschutzmitteln
bis 25. November 2007 widerrufen werden;

b) ab dem Tag der Veröffentlichung der vorliegenden Entschei-
dung keine Zulassungen von fenitrothionhaltigen Pflanzen-
schutzmitteln gewährt oder verlängert werden.

Artikel 3

Jede von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Absatz 6 der
Richtlinie 91/414/EWG eingeräumte Frist muss so kurz wie
möglich sein und endet spätestens am 25. November 2008.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 25. Mai 2007

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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